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DIE INVENTARISATION IM KANTON BASELLANDSCHAFT

Die Anfänge der Inventarisation reichen im Kanton Baselland bis ins Jahr 1942 zurück,
er gehört somit zei jenen Kantonen, die sich verhältnismäßig früh diesem Werke anschlössen.

Im Unterschied zu anderen Kantonen, in denen die Arbeit mühsam vorwärtsgeht,
lag hier bereits acht Jahre später ein das ganze Kantonsgebiet umfassendes Manuskript
vor. Dieses war von Dr. E. Stockmeyer in Zusammenarbeit mit Dr. A. Bruckner verfaßt
worden, konnte aber aets verschiedenen Gründen nicht gedruckt werden. Daß die
Inventarisation im Jahre 1965 trotz dieses Flemmschuhs wieder aulgenommen werden konnte,
verdanken wir Dr. Paul Seiter, dem Präsidenten der Altertümerkommission des Kantons
Basellandschaft, dann aber vor allem den Herren Dr. E. Murbach und Prof. Dr. Emil
Maurer, die durch ihren persönlichen Einsatz bei der Regierung die letzten Hindernisse

beseitigten. Einmal mehr zeigte sich, daß die Inventarisation sich nur als nationales,
gesamtschweizerisches Werk, in welchem kein Kanton zurückstehen will, durchsetzen
kann.

Der neue Bearbeiter wurde vollamtlich auf sieben Jahre befristet angestellt und erhielt
in der Kantonshauptstadt Liestal ein Büro, wo er das bereits vorhandene Material seines

Vorgängers ordnen und sammeln konnte. Eine seiner Hauptaufgaben bestand in der

Anlegung eines neuen Photoarchivs, zu welchem die Aufnahmen teils von ihm selbst, teils

von einem Beamten der staatlichen Mikrofilmstelle gemacht werden. Diese erfolgen im
Gegensatz zu früher aeif breitester Basis, so daß dieses Archiv später einmal der Denkmalpflege

dienen kann, falls ein solches Amt in diesem Kanton je geschaffen wird.
Wie schon 1942, so sind aetch jetzt wieder zwei Bände für das gesamte Kantonsgebiet

vorgesehen. Der erste wird den Bezirk Arlesheim, das heißt das Rheintal, das Birseck und
das Leimental enthalten. Der zweite ist den übrigen drei Bezirken des Oberen Baselbiets

gewidmet.
Die Wahl des eintern Kantonteils als Thema des 1. Bandes erfolgte aets den Gründen der

Denkmalpflege und des Denkmalschutzes, ist doch dieser Kantonsteil durch die Nähe der
Stadt und den damit verbundenen Bevölkerungszuwachs am meisten von der modernen

Überbauung bedroht. Außer dem von seinem Vorgänger verfaßten Manuskript dient dem

Bearbeiter das vom Basler Heimatschutz in denJahren 1941 /42 erstellte DenkmalVerzeichnis

als Grundlage für die Materialsammlung, und er muß froh sein, wenn das aufgezeichnete
Material überhaupt noch vorhanden ist. Schwieriger gestaltete sich die Archivforschung,
die von seinem Vorgänger etnterlassen worden ist, und sich nun aeich aeif die Pfarr- und
Gemeindearchive ausdehnen muß. Die Hauptarbeit des Bearbeiters besteht daher

vorwiegend in derjenigen eines Historikers. Ein großer Teil der im ersten Band zu beschreibenden

Werke ist ohne großen kunsthistorischen Wert, dafür aber von großer regionaler
Bedeutung im Blick auf die Stadt Basel, die dieses Gebiet wesentlich beeinflußte. Er wird
daher einen gewichtigen Beitrag zeir Erforschetng der Kunst der Regio Basiliensis liefern.
Immerhin enthält er die bekannte Domkirche von Arlesheim, deren Rokokostuck neu
bearbeitet werden meiß, ferner die befestigte, mittelalterliche Dorfkirche von Muttenz,
eine Kitchenburg, der bereits ein Kunstführer von Dr. E. Murbach gewidmet ist, und die

im Langhaus und im Beinhaeis wertvolle Freskenzyklen birgt. Die zahlreichen im ganzen
Kanton vorgenommenen Kirchenrenovationen und -Ausgrabungen liefern stets neues
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Material und bereichern das bisher weniger bekannte Bild dieser Kunstlandschaft. So

weirden in den letzten Jahren in der Kirche von Therwil Dekorationsmalereien aeis dem

17. Jh. entdeckt und in der Kirche von Sissach die 1865 entlernte spätgotische Holzdecke
wieder eingesetzt. Interessante Bodenforschungen in den Kirchen von Oberwil, Sissach,

Eptingen und Münchenstein brachten erstaeinliche, zeim Teil bis ins 7. Jh. zeirückreichende

Kirchenanlagen zeim Vorschein, so daß die Baugeschichte dieser Kirchen eine wertvolle,
bisher unerschlossene Bereicherung erfuhr. Hans Rudolf Heyer

11 ASI.ER KUNSTDENKMÄLER-JUBILÄEN:

DAS WILDTSCHE HAUS IN BASEL

Das Wildtsche Haus am Petersplatz ist als Bau vor genau zweihundert Jahren
fertiggestellt worden. Entworfen und ausgeführt hat es im Auftrag des begüterten Rechenrates

Jeremias Wildt-Socin (1705 1790) - der bekannte und begabte Basler Barock-
architckt Johann Jakob Fechter (1717-1797), von dem als Frühwerk die «Sandgrube»
stammt. Das herrschaftliche Gebäude nimmt am Petersplatz eine wirkungsvolle Stelle

ein, ungefähr die Mitte seiner nördlichen Längsfront. Durch die heutige Straßenführung
und Weganordnung, welche den Beschauer nur von der Seite an das Haus herankommen
lassen, tritt seine großzügige symmetrische Architekturkomposition vielleicht etwas zu
wenig in Erscheinung. Bloß zweigeschossig, entfaltet es sich mit seiner langen äußern

Hauplschaufronl ungewöhnlich stark 111 die Breite. Charakteristisch ist. daß es beidseits

von niedrigeren, spiegelgleichen Torbauten flankiert wird, wodurch sich das Palais -

ohne die Geschlossenheit der Platzwand aufzugeben mit dem oberen Stockwerk und
dem stattlichen Walmdach freier heraushebt. Das vornehme Gebäude weist ein baei-

plastisch reich verziertes Mittelstück auf, welches sich geschwungen gegen den Platz hin
vorzieht eind von einem gleichfalls geschweiften Segmentgiebel überhöht ist. So

kennzeichnet die gesamte Hausanlage eine stufenweise Steigerung zur Mitte. Deren bewegte
Formen werden überdies in dem gewölbten Einfahrtsportal und den stichbogigen Türen
und Fenstern abgewandelt eine gesetzmäßige Einheit durchwaltet das ganze Gebäude.
In ihm liegt zweifellos die reifste und geschlossenste Schöpfung spätbarocker Baukunst
auf Basier Boden vor. zumal sich auch im Innern, neben dem gediegen konzipierten
Treppenhaus, eine erlesene Raumaetsgestaltung und Ausstattung erhalten haben, die
indessen erst 1 768 beendigt waren. Das Haus, welches vorne gegen die baumbestandene

Parkanlage des Petersplatzes ausgerichtet ist, verfügt auf der Rückseite über einen um
ein Geschoß tiefer gelegenen, ansehnlichen Garten. Dem Lebensstil des gehobenen
Bürgertums dienstbar gemacht, findet sich hier eine sommerliche Dixhuitième-Residenz -
eigentlicher Wohnsitz blieb der gegenliegende «Gyrengarten» an der Hebelstraße -,
die in ihrer Bestimmung den Nachbarn, dem Markgräflichen Hof und dem Brun-
schwilerschen Lusthaus, sehr verwandt ist. Als Stätte froher Festlichkeit erbaut, erfüllt
das Wildtsche Haus nunmehr zum Repräsentationsgebäude der Stadt Basel erhoben -
seine schöne, ursprüngliche Aufgabe noch immer auf das glanzvollste. Fritz Lauber
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